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Vertrag .

Zwischen
Bereinigung ehem . Schüler der Latina und des Pädagogiumszu Halle (6aale )

— nachstehend kurz „ Vereinigung " genannt —
und der

Allianz und Stuttgarter LebensversicherungsbankAktiengesellschaft
— nachstehend kurz „ Gesellschaft " genannt —

ist folgendes vereinbart worden .

s i .
Die „Gesellschaft" gewährt den Mitgliedern der „Vereinigung " bei Versicherungen auf das

eigene Leben und das ihrer Familienangehörigen
1, Erlah der Aufnahmegebühren ,
2 . bei Kapitalvcrsicherunge » im Gcwinnverband 2 Erlasz des Honorars für ärztliche Unter¬

suchungen, soweit solche nach den Bedingungen der „Gesellschaft " erforderlich sind .

Z S,
Die „Vereinigung " verpflichtet sich

1, seinen Mitgliedern die „Gesellschaft " znr Bersichcrungsnahme zu cmpschlen,
2, deu Geschäftsstellen nnd Beamten der „Gesellschaft " bei ihrer Werbetätigkeit tatkräftige Unter -

stütjuug zu gewähren ,
s » .

Während der Dauer dieses Abkommens wird die „Vereinigung " mit keiner anderen Lebens -
versichcrnngsgcsellschaft eine ähnliche Vereinbarung treffen .

Die „Vereinigung " verpflichtet sich, über alle hinweise aus diese » Vertrag u » d die mit ihm
zusammenhängenden Versicherungen mit der „Gesellschaft " ei » Einveruehmcu zu pflege » uud Propagauda
aller Art nnr im Einvernehmen mit der „Gesellschaft " in Umlanf zn bringen .

s »-
Dieses Abkommen wird zunächst auf die Dauer von drei Iahren geschlossen . Erfolgt nicht

ein Vierteljahr vor Ablauf dieser Frist schriftliche Kündigung , so verlängert es sich jeweils um ein
weiteres Jahr ,

Auskunft und Beratung erfolgt durch :
Bezirks - Direktor Edgar Rudolvh , Äalle (Saale ) , Rannischestraße 1 .

Viele „ Alte Lateiner "
lesen die „ Saale -Zeitung " , weil dieses Blatt ihrem

Gedanken - und Interessenkreis angepaßt ist und alles

Neueste und Wissenswerte bringt . Fragen Sie

diese Herren und sie werden sicher antworten : Für
alle „ Alten Lakeiner " gibt es nur eine Zeitung :

die „ Saale - Jeitung
71


	Seite 71

